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Das Jahr 1907 brachte den Armenpflegern endlich das Recht, die Hauszinsbeiträge

von 19 auf 29 Fr. per Quartal zu erhöhen; die Kompetenz der Bezirkspflege gehl in
den Eptraunterstützungen bis auf 49 Franken. Über höhere einmalige oder dauernde

Unterstützungen entscheidet die leitende Kommission. Diese ist auch in bezug auf Landaufeuthalts-
bewilligungen und Badekuren etwas weiter gegangen als bisher üblich war.

Wie seit zirka 5 Jahren, so beschäftigte uns auch dies Jahr wieder die Vorarbeit
für eine durchgreifende Reorganisation des Armengesetzes vom Jahr 1897. Herr
Armensekretär Keller legte im Auftrag des Departements des Innern und i» Übereinstimmung
mit der leitenden Kommisston der Generalversammlung der Armenpfleger vom 23. Oktober

Revisionsvorschläge vor, welche einmütig gutgeheißen wurden und abzielen auf die Abschaffung
der 2jährigen Wartefrist, auf die Trennung der Unterstützungsfälle in vorübergehende und
dauernde und die Überweisung der erstem an Berufsarmenpfleger, der letztern an Patrone.
Alle Unterstützungsgesuche sollen ans Sekretariat zu richten sein und von diesem nach

eingezogenen Erkundigungen vor den Bezirkspflegen vertreten und begründet werden. Durch
diese straffere Organisation und größere Zentralstation soll der Zerfahrenheit gesteuert werden,

die unserer Armenfürsorge noch anhaftet. Sie äußert sich in der auffälligen
Ungleichheit, mit der die verschiedenen Bezirkspflegen unter gleichen Voraussetzungen
unterstützen. Die dem Bericht beigegcbencn Zahlen sprechen eine höchst überraschende Sprache.

An 1899 Familien konnten im Berichtsjahre 399,999 Fr. Unterstützungen verabfolgt
werden. Zirka die Hälfte dieser Summe wurde vom Sekretariat aus den Heimatgemcinden
erhältlich gemacht. Dlstu waren freilich 1499 Gesuche nötig, welche manchen Abschlag
und manche bittere Enttäuschung eintrugen. Der Bericht führt, etliche frappante Fälle

an, wie Landgemeinden versuchen, sich der Unterstützungspflicht gegenüber ihren Bürgern
zu entledigen. Es wäre lebhaft zu begrüßen, wenn ein kommendes schweizerisches Armcn-
gesetz und diesem vorgängig ein eidgenössisches Bürgerrechtsgesetz diese Verhältnisse auf
anderer, breiterer und gesunderer Basis zu regeln imstande wäre. Das märe erst die

Krone auf unser neues eidgenössisches und einheitliches Zivilgesetzbuch. Bevor wir uns aber

so weite und hohe Ziele stecken wollen, erwarten wir mit dem Berichterstatter erst einmal
einen Entwurf eines neuen baslerischen Armengesetzes, das zugleich ein Bettelverhinderungsgesetz

sein muß. vá

Ktevatnr.
Die schweizerische Hchilanthropie anfangs des XX. Jahrhunderts. Kanton Wallis. Von

Or. E. Andcregg und vr. H. Anderegg. Bern, Buchdrnckerei Stämpfli k Co., 1307. 51 l Seiten.

Erfreulicherweise treten immer mehr Kantone mit Einzeldarstellungen ihrer wohltätigen und
gemeinnützigen Institutionen ans den Plan. Zuletzt konnten wir von einer solchen für den Kanton
Bern berichten, in Vorbereitung ist eine für den Kanton Zürich, und jetzt haben wir sogar in dem

vorliegenden Werk einen vollständigen Etat der philanthropischen Werke im Kanton Wallis. Was
da zunächst auffällt, ist das Volumen dieses Etats, man frägt sich unwillkürlich: Wie ist es möglich,
daß dieser entlegene Gebirgskanton mir seiner wenig dichten Bevölkerung und seinen größtenteils
landwirtschaftlichen Betrieben eine so viel Raum beanspruchende Wohltätigkeit und Gemeinnützigkeit
ausweist? Das erklärt sich aber zum Teil ans der Anlage des ganzen Buches. Zunächst gibt eine

interessante Einleitung von 89 Seiten ein gedrängtes Bild des schweizerischen Armenwesens oder

vielmehr der schweizerischen Philanthropie und kommt zum Schlüsse, daß das aufzustellende Verzeichnis
folgende Institutionen enthalten müsset a) die Institutionen der obligatorischen und freiwilligen
Armenpflege; b) die Institutionen der Armenerziehnng und Armenverpflegung; o) die Institutionen
der öffentlichen Krankenpflege; à) die auf dem Prinzip der gegenseitigen Hülseleistung beruhenden

Institutionen; s) die Institutionen, zur Hebung der Volksernährung und Erhaltung guter Sitten,
sowie zur Fürsorge für physisch und moralisch Schwache; k) die Institutionen für den Schuh vou
Kindern, jungen Leuten, sowie zur Fürsorge von Durchreisenden, schwachbegablen Personen ?c.; g)
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die Institutionen sür das berufliche Bildnngswesen; tr) die Institutionen für Ärbeitsverschaffung,

Diese philanthropischen Institutionen werden nun in dem rund 320 Seiten haltenden ersten Teil
für jede Gemeinde der 13 Bezirke aufgezählt und nach dem Schema: Gründung, Zweck, Mittel,
Vermögen, Organe abgewandelt. Den Schluß macht auf 100 Seiten eine zusammenhängende
Besprechung der genannten 3 philanthropischen Institutionen. — Statt des unmodernen Titels:
schweizerische Philanthropie wäre .wohl besser und für unsere Zeit verständlicher gewesen: Soziale Fürsorge
in der Schweiz. Darunter ließen sich ebenfalls alle angeführten Institutionen, ja noch andere

unterbringen. Die Einteilung in die 8 Institutionen mag für den Kanton Wallis genügen, für manchen
andern Kanton dürfte sie sich aber als viel zu eng erweisen. Empfehlenswert wäre gewesen, die

verschiedenen unter 1 gesammelten Institutionen auseinander zu halten, wenigstens die Fürsorge für
die Durchreisenden und die entlassenen Sträflinge von dem Jngendschntz zu trennen. Auch sonst

könnte gegen die Einteilung ' noch dies und das eingewendet werden. Der große Wert der Arbeit
wird dadurch keineswegs alteriert. Wenn das Werk der Praxis als Nachschlagebnch dienen soll, so

mangelt ihm ein Register der einzelnen Institutionen, — ihre Aufführung hinten in der zusammenhängenden

Darstellung genügt nicht — doch dies ist ja nach dem Vorwort nicht sein Zweck, es soll nämlich, wie die

Aufstellungen über die andern Kantone, statistische Nachweise zur Ausarbeitung eines eidgenössische» Armen-
gesetzcs beschaffen. Möchte» dann die Darstellungen der andern Kantone nur recht bald folgen! v.

Das Uecht der Zwangs- und Kürsorgecrziehnng. Einführung, Kritik, Vorschläge. Von I. F.
Landsberg, Vormundschaftsrichter in Lenncp. Berlin und Leipzig, vr. Walther Notschild, 1908.
373 Seiten. Preis 8 Mark, elegant gebunden 10 Mark.

In Deutschland ist nach Art. 135 des Einsllhrungsgesetzes zum bürgerlichen Gesetzbuch die

Zwangserziehung Minderjähriger außer bei strafrechtlichen Vergehen der Kinder und Verschulden der

Elter» nur zur Verhütung des völligen sittlichen Verderbens zulässig. Sie wird in diesem Falle von
dem Vormundschaftsgerichte angeordnet. Auf Grund dieses Artikels sind eine ganze Reihe
einzelstaatlicher Zwangserziehungsgesetze geschaffen worden. Diese deutsche Zwangs- und Fürsorgeerziehung
behandelt nun der Verfasser in dem vorliegenden Buche. „Es soll aber kein Kommentar sein, sondern
eine Einführung für die Neulinge, eine Kritik für die Erfahrenen und eine Anregung zu Verbesserungen

zu nutze aller berufsmäßigen und freiwilligen Mitarbeiter." Die Hauptabschnitte der
Darstellung gelten den Feinden, den Kämpfern, den Waffen, dem Kampfe und dem Weg zum Siege.
Als Feinde werden treffend gekennzeichnet die soziale Not im allgemeinen, die Wohnungsnot, die

Ueberanstreiignng der Kinder durch Arbeit, die Verfehmnng der Unehelichen im speziellen. Unter den

Kämpfern figuriert auch die Armenpflege, sie erhält aber vom Verfasser keinen Lorbeerkranz für ihre
fürsorgende Tätigkeit. „Sie befindet sich mit nicht großer Bereitwilligkeit unter den Kämpfern." „Die
Armenverwaltung, welche schon auf ihren eigensten Gebieten jede Auswendung mit schmerzverzogener
bitteier Mine macht, hat für die vorbeugende Erziehung nicht viel Sinn. Ja vielfach, nämlich da,
wo das Vorgehet, gegen die Verwahrlosung und gegen die Armut in eine Hand gelegt ist,
beobachten wir einen von der Angst vor den Kosten diktierten passiven Widerstand von Armenverwalt-
nngen und Selbstverivaltnngsbehörden gegen die Bemühungen der andern Behörden und der Gesetze

auf dem Gebiete-der vorbeugenden Erziehung." „Ein nicht unbedenklicher Teil unserer Armenpraxis
liegt in dem gegenseitigen Zuschieben und dem Ausweisen der Hülfsbedürstigen, die einen Unler-
stützungswohnsitz noch nicht erworben haben. Daß Waisenkinder, deren Eltern vor Erwerb eines

Unterstützungswohnsitzes starben, bloß wegen dieser Tatsache abgeschoben werden, sollte überhaupt
nicht vorkommen, ist aber in Uebung." „Es sind gewisse Armenverwaltinigen in erster und zweiter
Instanz, au deren Haltung die Anssührung des Gesetzes scheitert, die den höchste» Autoritäten der
Nechtspraris in einer Frage zu trotzen unternehmen, die nur bei Zusammenwirken aller Behörden
gelöst werden kann. Und doch ist es gerade die Armenverwaltung in vielen Fällen, durch deren
mangelhaftes Funktionieren manche Verwahrlosung überhaupt erst möglich wird. Wenn hilfsbedürftige
Kinder so lange umherlaufen, bis die Not sie zum Betteln oder Stehlen treibt, wer hat da seine

Aufgabe versäumt?" Dem Kauton Bern wird die Ehre zu Teil, von dem Verfasser mit bezvg auf
seine armengesetzlichen Bestimmungen über Verpflegung und Erziehung der Kinder der deutschen
Armenpflege als Vorbild hingestellt zu werden. In der Praxis ist aber diese Fürsorge längst nicht
so vorbildlich wie auf dem Papier, was allerdings nur die wissen können, die mit der bernischen
Armenpflege schon zu verkehren hatte». Vortrefflich betont der Verfasser den Vorzug der Familien-
erziehung der zu versorgenden Kinder vor der Anstaltserziehung und macht auch hiesür einen neuen
schlagenden Grund namhaft. Im vierten Hauptstück: der Kampf, werden von den Veranlassungen
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zum Eintritt der Fürsorgeerziehung au bis zur vorbeugenden Erziehung von Ausländern in Deutschland

und Deutschen im Ausland alle Bestimmungen des Reichsprivatrechtes eingehend erörtert und
dann und wann durch praktische Beispiele erläutert. Sodann kommt noch die Zwangserziehung nach
dem Landesrecht, erläutert au dem preußischen Fürsorgeerziehungsgesetz, in den Grundzllgen zur
Darstellung, mit den Abweichungen anderer deutscher Fürsorgeerziehungsgesetze. Die Neformvorschläge
betreffen die Umgestaltung des Fürsorgeerziehungsverfahrens, die Einführung der Berussvormuud-
schaft, die Verbindung der Vormnndschaftsgerichte mit den Gewerbeinspektionen und die

Jugendgerichtshöfe. Schließlich postuliert der Versasser Umgestaltung des Strafrechts: An Stelle der
Vergeltung muß die Erziehung trete», an Stelle oder an die Seite der Strafe die Unschädlichmachung
der ihrem Charakter nach gefährlichen Mensche». Den Sieg über die Verwahrlosung erhofft er

jedoch nur von der planvollen unermüdlichen Veredlungs- und Erziehungsarbeit an der ganzen
Gesellschaft. — Im Anhang finden sich Muster von Anzeigen, Beschwerden :c. und ein

Literaturverzeichnis. Das ganze Werk zeugt von der reichen Erfahrung und der Liebe des Verfasseis zu der

Jugend und zum Volke und darf auch schweizerischen Lesern als Orientierung über die deutsche

Fürsorgeerziehung und den modernen Jugendschutz überhaupt warm empfohlen werden. v.
kureau Central lie öienlaisanoe. XI-I>"° rapport annuel 1907. dsuèvs, imp. Xtar, oorraterio 12.

59 Seiten.

XX. Jahresbericht über die Heiligkeit der Stadtvernischen Gottycksstistnng pro 1906/07.
Bern, Buchdruckerei Stämpfli A Eie., 1907. 33 Seiten.

Dritter Jahresbericht des Vereins Zürcher ZZrockcnhaus pro 1907. Zürich, Druck von Jacques
Bollmaun, 1908. 16 Seiten.

Bericht des Kükfsvcrcins Höh und der Gemeinde Krankenpflege über ihre Wirksamkeit im
Jahre 1907. Buchdruckerei Töß: Walter Ä Gremininger, 1908. 20 Seite».

Kilssverein der Stadt Hkten. Siebzehnter Jahresbericht. Jahr 1907. Ölten, Buchdruckerci

Dietschi, 1908. 26 Seiten.

Mitteilungen des ZZcrnischen statistischen ZZureans. Jahrgang 1907. Lieferung I. Inhalt:
Statistik des Unterrichtswesens im Kanton Bern. Bern, Bnchdruckerei Steiger, 1907.
Kommissionsverlag von A. Francke in Bern. 200 Seiten.

Lieferung II. Inhalt: Kriminalstatiflik des Kantons Bern pro 1901 — 1905. Bern,
Buchdruckerei Fritz Käser, 1903. 90 Seiten.

Gärtner-Lehrling.
In einem größeren Geschäft könnte ein

intelligenter Knabe unter sehr günstigen
Bedingungen bei guter Aufsicht die Gärtnerei

gründlich erlernen. s 169
Louis Müller,

Handelsgärtnerei und Baumschulen,
Buchs (Kanton Zürich).

Gesucht.
Einen der Schule entlassenen, treuen

Knaben als Ausläufer in eine Bäckerei
und Konditorei, wo er Gelegenheit hätte,
später den Beruf zu erlernen.

Offerten unter Chiffre O. Z. 170 an
die Expedition dieses Blattes. (170

Lehrlings-Gesuch.
Bei Unterzeichnetem könnte ein der Schule

entlassener, intelligenter Knabe unter
günstigen Bedingungen, event, unentgeltlich
in die Lehre treten. (t71
Jos. Rothenverger, Spengler, Buchs

(Kt. St. Gallen).

Inserate:
Malerlehrling.

kann unter günstigen Bedingungen jetzt
oder später eintreten bei

H. Trachsler, Malermeister,
162) Pfäffikon, Zürich.

ls?i Kehrtochter gesucht.
Eine brave, intelligente Tochter könnte

sofort oder nach Ostern in die Lehre treten,
bei Frl. Rosina Boßhard,
Damenschneiderin, Eichwies - Hombrechtikon.

Satttcr-
^ TapyirrertchNiii g.

Gvtthold Hedigcr, Ausstruergeschäst,
Rcinach (ilargau).

Schweizcrfabrikat 1102
in Harmoniums und Orgeln nur aus
bestem Material erstellt, liefert in
unübertroffener Solidität (mit Garan.ie) die

Fabrik Oberhofen am Thunersee

Art. Institut Grell Fusxli, Vertag, Zürich.

Der Sonntagsschulleyrer.
Von Arn. Nüegg, Pfarrer.

Ein Ratgeber für die rechtzeitige christl, Unterweisung unserer Kinder.
2. Auflage, geb. 2 Kr., steif brosch. Kr. 1 50.

.In der an so manchen schönen Früchten reiche» deutschen Literatur über Sonntags-
schule und Kindergottesdienst weiß Referent keine Schrift, die Leitern und Helfern der
Kindergottesdienstes in gleicher Weise praktisch gewinnbringend sein könnte, wie „des
Sonntagsschullehrer von Nüegg".

Zu bezichtn durch alle Buchhandlungen.

Buchdruckerei „Effingerhof" in Brugg.
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